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Absender  

  
Empfänger 
 

Landkreis Vorpommern- Greifswald 
untere Wasserbehörde 
Feldstraße 85 a 
17489 Greifswald 

 Eingangsdatum: 

 
 

Anzeige für Anlagen zum Lagern von Jauche, Gülle, 
Silagesickersaft, Festmist oder Silage 
nach Nummer 6.1 der Anlage 7 zur Verordnung zum Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen (AwSV) 
 
 

Name des Betreibers:  

Straße, Nr.:  

PLZ, Ort:  

Telefon* / Fax*:  

E-Mail-Adresse*:  
* freiwillige Angaben 

 

Name des Grundstückseigentümers:  

Straße, Hausnr.:  

PLZ, Ort:  

Telefon* / Fax*:  

E-Mail-Adresse*:  
* freiwillige Angaben 

 
Anlagenstandort: 

Straße, Hausnr.:  

PLZ, Ort:  

Gemarkung, Flur, Flurstück:  

Koordinaten Rechtswert:  

  Hochwert: (System EPSG 5650: ETRS 89 UTM33) 

Schutzgebiete 

  kein Trinkwasserschutzgebiet 
 

  Trinkwasserschutzgebiet II 
 

  Trinkwasserschutzgebiet III 
 

  überschwemmbare Flächen (unter 3 m NN) 
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Anzeige für Anlagen zum Lagern von Jauche, Gülle, Silagesickersaft, Festmist oder Silage 
 

  Der Abstand zu oberirdischen Gewässern beträgt mehr als 20 m. 

  Der Abstand zu Brunnen, die der Trinkwassergewinnung dienen, beträgt mehr als 50 m. 

 
Grund der Anzeige 

  Errichten (Aufstellen, Einbauen oder Einfügen von Anlagen und Anlagenteilen) einer Neuanlage 
 

 beabsichtigter Beginn der Maßnahme (Baubeginn) am: 
 voraussichtliche Inbetriebnahme: 

  wesentliche Änderung einer bereits bestehenden Anlage 
 in Betrieb seit: 

  Weiterbetrieb der Anlage 

  Stilllegung einer Anlage 

 
Anlage zum 

  Lagern  

  Abfüllen 

 
Angaben zu den wassergefährdenden Stoffen, mit denen umgegangen wird 

  Jauche   Festmist 

  Gülle   Silage 

  Silagesickersaft   Sonstiges (§ 2 Abs. 13 Nr. 3 AwSV) 

 
Anlagenbeschreibung 

Bauart 
  unterirdisch    oberirdisch 

 

  mit Leckerkennung 

Bauausführung 

Behälter in der Anlage Anzahl Volumen in m
3
 

Gesamt    

davon Behälter aus Beton      

davon Behälter aus 
sonstigen Materialien 

     

davon Güllekeller      

davon Erdbecken / Folie      
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Erforderliche Unterlagen 
 

Bei zu errichtenden und bestehenden Anlagen: 

 Übersichtsplan, Lageplan mit eingetragenem Standort 
 
Für eine Anlage, die stillgelegt wird: 

 Erklärung über die ordnungsgemäße Entleerung und Reinigung  
 
 

Erklärung 
 
Die Anlage wird nach den Vorschriften der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen (AwSV) errichtet und betrieben. Die darin beschriebenen allgemein anerkannten Regeln der Technik 
werden beachtet und eingehalten. 
 
Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit der von mir gemachten Angaben. 
 
 
_______________________________    _______________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift des Betreibers 

 
 
 
Falls der Betreiber nicht der Grundstückseigentümer ist: 
Als Grundstückseigentümer gebe ich hiermit meine Einwilligung zum o.g. Vorhaben. 
 
 
_______________________________    _______________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift des Grundstückseigentümers 

 


